
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sollen die Schwierigkeiten beseitigen 

oder mildern, die auf Grund einer Behinderung die Berufsausbildung oder 

Berufsausübung erschweren oder unmöglich erscheinen lassen. 

Die Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben umfasst alle 

Maßnahmen und Leistungen, die Jugendlichen und Erwachsenen bei einer 

vorhandenen oder drohenden Behinderung helfen sollen, möglichst auf Dauer 

beruflich eingegliedert zu werden oder eingegliedert zu bleiben. 

Die Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben soll die Schwierigkeiten beseitigen oder 

mildern, die aufgrund einer Behinderung die Berufsausbildung oder Berufsausübung 

erschweren oder unmöglich erscheinen lassen. Die hierzu erforderlichen Hilfen 

haben die Aufgabe, die Erwerbsfähigkeit der behinderten Menschen entsprechend 

ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wieder 

herzustellen. Bei der Auswahl der Leistungen werden Eignung, Neigung, bisherige 

Tätigkeit sowie Lage und Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt angemessen 

berücksichtigt. 

Mögliche Maßnahmen können sein 

 Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich 

Leistungen zur Beratung und Vermittlung, Trainingsmaßnahmen und 

Mobilitätshilfen  

 Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen einer Behinderung 

erforderlichen Grundausbildung  

 Berufliche Anpassung und Weiterbildung  

 Berufliche Ausbildung  

 Überbrückungsgeld  

 Sonstige Hilfen 

Ihre Agentur für Arbeit kann ein möglicher Rehabilitationsträger sein, wenn es um die 

Förderung Ihrer beruflichen Rehabilitation = Förderung der Teilhabe behinderter 

Menschen am Arbeitsleben geht. 

Ob Ihre Agentur für Arbeit  zuständiger Rehabilitationsträger ist, wird entschieden, 

wenn Sie einen Antrag auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gestellt haben. 

Um die Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben kümmern 

sich in allen Agenturen für Arbeit speziell qualifizierte Beratungskräfte in besonderen 

Stellen - den Reha-Team’s. Ihre Aufgabe ist es behinderte Menschen, sowohl 

Erwachsene als auch Jugendliche individuell und umfassend über die Möglichkeiten 

ihrer Teilhabe am Arbeitsleben zu beraten und mit ihnen gemeinsam die 

erforderlichen Maßnahmen festzulegen. 

Die Berater können die Fachdienste der Agentur für Arbeit hinzuziehen, 

 den Ärztlichen Dienst  

 den Psychologischen Dienst  

 den Technischen Beratungsdienst 



Gegebenenfalls können, mit Einverständnis des behinderten Menschen auch 

Gutachten anderer Stellen herangezogen werden. Die Ergebnisse aller Beratungen, 

Gutachten und sonstigen Feststellungen werden zusammengefasst. 

Die Beratungskraft in der Agentur für Arbeit entscheidet in jedem Einzelfall 

individuell, ob die Voraussetzungen für die Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben 

durch die Bundesagentur für Arbeit vorliegen. 

Für die Förderung und Ausführung der Leistungen im Rahmen der beruflichen 

Rehabilitation gilt der Grundsatz "so normal wie möglich, so speziell wie nötig". 

 


